
 

 

V E R W A L T U N G S G E R I C H T  
S C H W E R I N  

 
 
Aktenzeichen: 

3 B 285/13 As 
(3 B 693/12 As) 
 
 
 

 

 
 
 

 

BESCHLUSS 
In dem Einstweiligen Rechtsschutzverfahren 

 
1. [1], 
 
2. [1], 
 
3. [1], 
 
vertreten durch 
[1], 
 
4. [1], 
 
vertreten durch 
[1], 
 
sämtlich wohnhaft [1] 
 

Proz.-Bev.: 
zu 1-4: Rechtsanwälte [1] 

 
- Antragsteller - 

 

gegen 

Land Berlin, vertreten durch das Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin, 
Sächsische Straße 28, 10707 Berlin 
 



- 2 - 
 

 

 
- Antragsgegner - 

 

wegen 

Weiterleitung – Gegenvorstellung - (Russische Föderation) 

 

hat die 3. Kammer des Verwaltungsgerichts Schwerin am 

5. Juni 2013 

 
durch den Richter am Verwaltungsgericht Dr. Koll als Einzelrichter 
 
beschlossen: 
 

Die Gegenvorstellung des Antragsgegners wird zurückgewiesen. 

Die Kosten des gerichtskostenfreien Verfahrens über die Gegenvorstellung hat 
der Antragsgegner zu tragen. 

 

Gründe: 

I. 

 

Durch Beschluss vom 18. April 2013 – 3 B 693/12 As – (veröffentlicht bei juris und 

asyl.net) hatte das erkennende Gericht die aufschiebende Wirkung der Klage 3 A 1707/12 

As gegen die Weiterleitungsverfügung des Antragsgegners vom 21. Mai 2012 angeordnet 

und den Antragsgegner bis zum unanfechtbaren Abschluss des Hauptsacheverfahrens 

verpflichtet, die Antragsteller im Land Berlin entsprechend § 50 des 

Asylverfahrensgesetzes landesintern zu verteilen. Wegen der weiteren Einzelheiten wird 

auf den Inhalt des Beschlusses verwiesen. 

 

Gegen diesen Beschluss hat der Antragsgegner am 25. April 2013 Gegenvorstellung 

erhoben. Das Verfahren wird deshalb unter dem neuen Geschäftszeichen 3 B 285/13 As 

fortgeführt. 

 

Zur Begründung seiner Gegenvorstellung führt der Antragsgegner im Wesentlichen aus: 

In Mecklenburg-Vorpommern gebe es Behandlungsmöglichkeiten für posttraumatische 
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Belastungsstörungen. Insbesondere würden nach einem Kooperationsvertrag 

Erstantragsteller aus Hamburg in der Erstaufnahmeeinrichtung Nostorf-Horst 

untergebracht. Es bestehe auch die Möglichkeit, von dort aus in Hamburg tätige 

russischsprachige Psychiater zu konsultieren. Daneben könnten bei der Therapie 

Dolmetscher eingesetzt werden. Auch sei die Behandlung der Antragstellerin zu 2) seit 

der Weiterleitung der Antragsteller nach Mecklenburg-Vorpommern unterbrochen worden. 

Das vorgelegte ärztliche Attest vom 3. September 2012 entspreche auch nicht 

ansatzweise den Anforderungen, die an ein solches Attest zu stellen seien. Schließlich sei 

ein Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung nach Maßgabe des § 55 Abs. 1 Satz 

2 des Asylverfahrensgesetzes (AsylVfG) nicht ersichtlich.   

 

Der Antragsgegner beantragt, 

 

den Antrag der Antragsteller auf vorläufigen Rechtsschutz abzulehnen. 

 

Die Antragsteller stellen keinen Antrag. Sie treten dem Vortrag des Antragsgegners 

entgegen und verweisen u. a. auf ein neues ärztliches Attest des Facharztes für 

Psychiatrie Rybak vom 25. Mai 2013. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Gerichtsakte des vorliegenden 

und des Verfahrens 3 A 1707/12 As sowie der beigezogenen Verwaltungsvorgänge des 

Antraggegners verwiesen. 

 

II. 

 

1. Die Gegenvorstellung ist nur in Ausnahmefällen statthaft. Eine Gegenvorstellung wurde 

bis zur Einführung der Anhörungsrüge nach § 152a der Verwaltungsgerichtsordnung 

(VwGO) im Wege richterlicher Rechtsfortbildung als statthaft angesehen, um grob 

rechtswidrige gerichtliche Entscheidungen aufzuheben oder zu ändern, falls die Änderung 

im Rechtsmittelverfahren nicht möglich war. 

 

Vgl. etwa BVerfG, Beschluss vom 08. Juli 1986 – 2 BvR 152/83 –, BVerfGE 73, 
322 ff.,= juris LS 2 und Rn. 16; Blanke, in: Sodan/Ziekow, VwGO, 3. Aufl. 2010, 
Vor § 124 Rn. 9; Kopp/Schenke, VwGO, 17. Aufl. 2011, Vor § 124 Rn. 9 je mwN. 

Das Gericht lässt im vorliegenden Fall offen, ob und mit welchem Inhalt eine 
Gegenvorstellung neben der Gehörsrüge nach § 152a VwGO noch erhoben 
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werden kann. Jedenfalls hat es im vorliegenden Fall keine grob rechtswidrige 
Entscheidung getroffen, wie nachfolgend dargelegt wird. 

 

2. Der angegriffene Beschluss ist auch nach neuerlicher Überprüfung unter Beachtung 

der Begründung der Gegenvorstellung nach Maßgabe des § 80 Abs. 5 VwGO 

rechtmäßig. 

 

a) Soweit der Antragsgegner auf Behandlungsmöglichkeiten in Mecklenburg-Vorpommern 

mit Hilfe von Dolmetschern verweist, ist daran zu erinnern, dass die Antragstellerin zu 2) 

nach Angaben des fachärztlichen Attests vom 3. September 2009 an einer depressiven 

Erkrankung bei Verdacht auf posttraumatische Belastungsstörung leidet. Der Zustand der 

Antragstellerin hat sich nach dem Inhalt des weiteren Attests vom 25. Mai 2013 noch 

verschlechtert. Dort wird auch ohne Einschränkung eine posttraumatische 

Belastungsstörung diagnostiziert. 

 

Bei der Therapie einer solchen Erkrankung geht es nicht nur um die Feststellung von 

Fakten, sondern um die Aufarbeitung traumatisierender Erlebnisse und zumeist auch um 

intime Dinge, bei der die Anwesenheit einer dritten Person, auch wenn sie zur 

Verschwiegenheit verpflichtet ist, hemmend wirkt. Anders als in einer einmaligen 

Gutachtensituation muss der Therapeut bei der längerfristigen Behandlung 

muttersprachliche Nuancen und umgangssprachliche oder kulturell bedingte Angaben 

erkennen und richtig einordnen können, die nicht ohne weiteres ins Deutsche übertragen 

werden können. Bei einer Beteiligung eines Dolmetschers besteht die Gefahr einer 

fehlerhaften Bewertung durch den Psychiater. Der Therapeut muss regelmäßig kulturelle 

Hintergründe bestimmter Aussagen richtig einordnen bzw. den kulturellen und 

situationsbedingten Hintergrund verstehen können. Wesentliche Dinge können somit bei 

der Übersetzung durch Dritte in die deutsche Sprache verloren gehen, so dass die Gefahr 

von Missverständnissen besteht, die den Behandlungserfolg verzögern oder ganz in 

Frage stehen könnte.  

 
Vgl. zur Auswahl von Dolmetschern bei der Begutachtung von Ausländern 
Birck, Traumatisierte Flüchtlinge 2002, S. 21 ff. 
 

Es spricht einiges dafür, dass die Anforderungen an Art. 15 Abs. 2 der Richtlinie 

2003/9/EG (Aufnahme-Richtlinie) bei der Antragstellerin als Asylbewerberin mit 

besonderen Bedürfnissen nur durch eine muttersprachliche Behandlung gewährleistet 

werden können. Das Gericht ist sich bewusst, dass es sich beim Einsatz solcher 
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Psychiater um einen nicht immer erreichbaren Idealzustand handelt. Es ist aber der 

Meinung, dass bei der Behandlung psychischer Erkrankungen nach Möglichkeit einem 

muttersprachlichen Therapeuten der Vorzug gegeben werden sollte. Diese Möglichkeit 

besteht hier. 

 

b) Der Antragsgegner hat weiter vorgetragen, dass die Behandlung der Antragstellerin zu 

2) nach ihrer Weiterleitung nach Mecklenburg-Vorpommern nicht fortgeführt worden sei. 

Dies ist ausweislich des Attestes vom 25. Mai 2013 zutreffend. Jedoch nimmt das Gericht 

bei vorläufiger Wertung an, dass ein Vertrauensverhältnis entweder noch nicht bestanden 

hat oder unterbrochen worden ist. Gleichwohl führt dies zu keiner anderweitigen 

Entscheidung, da - wie oben dargelegt - möglichst eine muttersprachliche Behandlung 

gewährleistet sein sollte. 

 

c) Soweit gegenwärtig ersichtlich, ist - wie auch im angegriffenen Beschluss dargelegt – 

die Behandlung der Antragstellerin zu 2) nur in Berlin oder Hamburg möglich, nicht aber in 

Mecklenburg-Vorpommern. Dabei sind nach Auffassung des Gerichts bei der 

Weiterleitungsentscheidung auch die Reisewege zum behandelnden Psychiater zu 

berücksichtigen. Das Gericht hält es bei vorläufiger Wertung für unzumutbar, die 

Antragstellerin in zu weiter Entfernung von dem behandelnden Psychiater unterzubringen. 

Von dem ihr zugewiesenen Ort Nostorf-Horst beträgt die Fahrzeit nach Berlin (laut 

google.maps) mit einem Pkw etwa 2 ½ Stunden, also insgesamt 5 Stunden für die Hin- 

und Rückfahrt. Dies dürfte unzumutbar sein, zumal nicht unterstellt werden kann, dass die 

Antragsteller über einen Pkw verfügen. Insofern wäre es angezeigt gewesen, ggf. im 

Zusammenwirken mit dem aufnehmenden Bundesland vor Umsetzung der 

Weiterleitungsverfügung für eine sachgerechte Weiterbehandlung in oder in der Nähe des 

neuen Wohnortes Sorge zu tragen. Daran dürfte es hier fehlen. Ob eine (einfache) 

Fahrzeit von Nostorf-Horst (bzw. Parchim) nach Hamburg von etwa einer Stunde (bzw. 1 

½ Stunden) noch hinnehmbar ist, muss im Hauptsacheverfahren bewertet werden. 

 

d) Das ursprünglich vorgelegte ärztliche Attest entsprach entgegen der Auffassung des 

Antragsgegners auch den an ein solches Attest zu stellende Anforderungen. Zutreffend ist 

zwar, dass das Bundesverwaltungsgericht für den Beweisantrag bei posttraumatischen 

Belastungsstörungen an das fachärztliche Attest bestimmte Anforderungen stellt. 

 
Vgl. etwa BVerwG, Beschluss vom 26. Juli 2012 – 10 B 21/12 –, juris Rn. 7 
mwN. 
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Dies kann aber nicht gelten, wenn – wie vorliegend – die Behandlung erst vor kurzem 

begonnen hat. In diesem Fall kann je nach Lage des Einzelfalls – zumindest im Verfahren 

des vorläufigen Rechtsschutzes - eine Verdachtsdiagnose und -prognose genügen. Im 

Übrigen hat immerhin ein Facharzt substantiiert zu den Beschwerden der Antragstellerin 

zu 2) Stellung genommen. Die Diagnose wird durch das neuerliche Attest untermauert. 

Außerdem wäre zu erwarten gewesen, dass sich der Antragsgegner mit dem damals 

bereits vorliegenden Gutachten inhaltlich auseinandersetzt und nicht nur darauf verweist, 

dass die Behandlung „überall in der Bundesrepublik Deutschland“ möglich sei. 

 

e) Entgegen der Auffassung des Antragsgegners handelt es sich bei der Entscheidung 

nach § 55 Abs. 1 Satz 2 AsylVfG um eine Ermessensentscheidung, bei der die Behörde 

die konkreten Umstände des Einzelfalles zu berücksichtigen und das Übermaßverbot zu 

beachten hat, auch wenn die Antragsteller keinen Anspruch haben, an einem bestimmten 

Ort untergebracht zu werden. 

Vgl. etwa Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, 
Beschluss vom 31. März 1992 – 17 B 305/92.A –, juris Rn. 16; Wolff, in: 
Hofmann/Hoffmann, Ausländerrecht, 1. Aufl. 2008, § 55 AsylVfG Rn. 7. 
 

3. Im Übrigen spricht auch eine Folgeabwägung dafür, an der angegriffenen Entscheidung 

festzuhalten. Ein erneuter Umzug der Antragsteller von Berlin nach Parchim belastet sie 

mehr, als den Antragsgegner die Aufnahme der Antragsteller in seinem Bereich bis zum 

Abschluss des Hauptsacheverfahrens. Dabei ist auch zu beachten, dass ein nochmaliger 

Abbruch der Behandlung der Antragstellerin ihr angesichts ihrer Erkrankung nicht 

zumutbar ist. 

 

4. Außergerichtlichen Kosten des Verfahrens hat entsprechend § 154 Abs. 1 VwGO der 

Antragsgegner zu tragen. Die Gerichtskostenfreiheit folgt aus § 83b AsylVfG. 

Rechtsmittelbelehrung: 

Der Beschluss ist unanfechtbar (§ 80 AsylVfG). 

Dr. Koll 


